
194 des Streikrechts durch beliebig interpretierbare Begriffe wie :oSozi:dad:iquanz« 
oder :0 Vcrh:iltnism:ißigkeitc, das Verbot des »wilden .. Streiks, die Zulässigkeit 
der lösenden Aussperrung, das Verbot von Differenzierungskbuseln etc.: Daß 
al! dies bestimmten Interessen dient, !:ißt sim nur von einem politismen Vorver­
st:indnis aus leugnen, das jene Interessen mit denen der "Allgemeinheit. identi­
fiziert. - Trotz einiger Abweichungen von der .herrschenden Meinung« steht 
auch Löwism ganz in der Tradition dieser Arbeitsrechtswissenschaft. Das zeigt 
folgende Außerung zum »wilden« Streik: "Dennoch ist dem BAG im Grund­
s:itzlimen zuzustimmen. Unsere Arbeitsrechtsordnung ist durm einen in Art. 9 
.'\bs. 3 GG angelegte:1 weitgehenden Rückzug des StJ.ates aus der Zust:indigkeit 
für die Regelung der Arbeitsbedingungen gekennzeimnet. Das bedingt die Not­
wendigkeit, im Gesamtinteresse die tarifpolitismen und insbesondere die lohn­
politismen Aktionen zu stabilisieren. Das aber ist ... ohne ein Streik monopol 
der Gewe~ksmaften nidlt möglim. Denn nur unter ihm ist ein tauglimer Adressat 
für ... (die) Abstimmung (der ta.iflimen Lohnfestsetzung) mit der staatlimen 
Wirtsmafts- und Finanzpolitik (Stich~vort: Konze,tierte Aktion) vorhanden.« 
(LöwischJHartje: Der wilde Streik nac.' dem Remt der Bundesrepublik, RdA 
I 97::J, S. 3~I ff., hier S. 325.) 
Kritik an der,. Ideologie yon der neutralen Rechtswissensmaft« impliziert nimt 
den Vorwurf subjektiver Böswiiligkeit der sim neutral gebenden Wissensmaftler. 
Der Begriff des Vorverständnisses bezeichnet moralism-politische Werthaltun­
ge:1, die - dem einzelnen Interpreten unbewußt - durch formallogisme Operatio­
nen vermittelt in juristische,. Theorien" eingehen. Das offensichtlich von einem 
Bediensteten des Veranstalters verfaßte .Protokoll" offenbart allerdings eine 
andere Qualität po!itismer Rechtswissenschaft: Wer zur Bespremung ,.konkre:er 
Vorhaben zur res;:,iktiven Inte,pre:ation des neuen Gesetzes« auffordert, ist 
sich des instrumentellen Charakters der juristischen Logik voll bewußt. Was auch 
immer der im Protokoll nicht genannte Professor zu der von Löwism am Ende 
seiner Stellungnahme erwähnten Frage der Weite:besm:iftigungspflicht bei !-:ün­
digungen wirklich gemeint haben r.lag, seine ,~uße:ung ,,'ird jedenfalls als Vor­
sc.l;!ag »zur Ur.lgef1l.:ng dieser Vorsch:ifren« wiedergegeben. - Der Abdruck des 
Protokolls und die poie:::isme Komme:1tierung haben sim Sc.LlOn dadurch gerec.'t­
fertigt, daß mi: Löwisch einer der betciiigten Professoren aus der yom Veran­
stalter »zugesi6e:ten Ver::aulic.~keit« ( .. feige Anonymität«?) herausgetreten ist 
und die von den Unte:nehme:n beabsichtigte Praxis als »unzulässige Gesetzes­
umgehung« deklariert. Die Betriebsräte werden es zu würdigen wissen, dJ.g sie 
sie bei den kommenden Auseinandersetzungen um den umbng ihrer Redlte aue 
diese Feststellung eines Proiessors des Arbeitsremts berufen können. 

Rainer Keßler 

Arbeitskreis für Politische Rechtstheorie 

Am 8. und 9. April! 972 hat sich in Gießen der Arbeitskreis der Deutsmen Ve:­
einigung für Politisme Wissensmaft (DVP'\Y] für Politische Rechtstheorie konsti­
tUIert. 
Das Ziel der ersten Sitzung bestand yor allem dJ.rin, ein Arbeitspro~ramm zu 
entwickeln, Obwohl aum Themen diskutiert werden können, mit denen si6 
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einzelne ~litglieder gerade beschäitigen, war es die überwiegende Meinung, daß 
in erster Linie eine gemeinsame r\ufpbe definiert werden müßte. Es lag nahe, 
das Ziel ins I\uge zu fassen, bis zur Hamburger Tagung der DVPW im Herbst 
r973 eine Reihe von Beiträgen vorzulegen, um sie dort öffentlich zu diskutieren. 
In hai dich ergab sich, daß die wissenschaftlichen Interessen der meisten konsti­
tuierenden Mitglieder auf Probleme des Eigentums, im weiteren Sinne, zuliefen, 
das ja in einem klassischen Sinn soziales und rechtliches Verhältnis ist und das 
Kernstück der Auseinandersetzungen um die sozio-ökonomische Struktur 

bildet. 
Innerhalb des r\rbeitskreises wird es prJ.ktisch nicht möglich sein, eine gemein­
same theoretische Konzeption auszuarbeiten. Es sdlien aber allen Beteiligten 
sinnvoll, den äußeren Rahmen eines objektiven Problemzusammenhangs zu um­
reißen. Die einzelnen !vlit::.rbeiter - die jetzigen und die noch hinzukommende:J. -
v,'erden gebeten, Themen aufzugreifen, die, möglicherweise nur von einem be­
stimmten Teilaspekt her, dazu beitragen, den Gesamtkomple:s: zu durchdringen. 
Das Gesamtergebnis könnte, aUc.1 bei fehlender Einheit des Erkenntnisstand­
punktes, darin bestehen, bestimmte Konruren der sozialen und rechtlichen Pro­
blematik de"Jdich zu machen. 
Wir haben gemeinsam folgende Punkte fixiert, die später, wenn die einzelnen 
Beiträge vorliegen, erg;inzt und systematisch verknüpft werden sollen: 

1. Okonomische, philosophiegeschic.1diche und juristische Aspekte der Entwick­
lung des modernen bürgerlichen Eigentums; 

2. Die Rolle des Privateigenrums bei der Organisation von Verfügungsm:=.cht 
über Produk tionsmi teel; 

)' Konflikt des Privateigenrums an Produktionsmitteln mit gesellsenaftlichen 
Bedürfnissen und die Versuche der gesellschaftlichen Gegensteuerung ; 

4. Regulationsmechanismen, die in sozialistischen Staaten an die Stelle der 
Regulation duren Privateigentum treten, und das Verhältnis von gesell­
schaftlichem und persönlichem Eige:1rum; 

5. Probleme der Vergesellschaftung von Produktionsmitteln i:1 kapitalistischen 
Systemen; 

6. Internationaler Schutz von Ei-genrumsinteressen; 
7. Die Funktion von Kleineigentum und Vermögensbildung in der entwic!,el­

ten kapitalistischen Gesellscha:r; 
8. Konflikte des sich vergesellschaftenden Privatlebens mit seiner Regula:ion 

auf der Grundlage von Privateigc:1t:'Jm; 
9. Zusammenhänge zwischen Priva;:eigenrum und demokratisenen Einfluß-

chancen; 
10. Sozialsta::.tsprinzip und System grenzen. 
Es ist besdl10ssen worden, die :J.äome Arbeitstagung vom I}. bis zum I ~. Okto­
ber 1972 in Gießen abzuhalten (Beginn: Freitag, 14 Uhr, Ende: Sonntag, gegen 
Mittag). Den Mitgliedern soll ein Verzeichnis der Anschriften und der angekün­
digten Themen zugesandt werden. Die Arbeitspapiere müßten unbedingt bis 
Anfang September "orliegen, weil die veransenlagte Zeit der Oktobertagung 
allenfalls für die Diskussion, nicht aber für den Vortrag der Thesen ausreicht. 
Anhand der dann vorliegenden Papiere soll im Oktober vor allem auch disku­
tiert werden, welche Punkte bisher ve:nachlissigt worden sind und wer deren 
Bearbeitung übernehmen könnte. Um eine möglichst große Vielfalt der Problem­
aspekte zu garantieren, ist besenlossen worden, zur Mitarbeit an dem Arbeits­
kreis durch Veröffentlichung in einigen mit Rechtstheorie befaßten Zeitschriften 
einzuladen. 

[95 
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Der Arbeitskreis org:l.nisiert sich innerhalb der DVPW. Es wird dementsprechend 
nahegelegt, die Mitgliedschaft der DVPW zu erwerben. Es ist aber beschlossen 
worden, auch Nichtmitglieder zuzulassen. 
Es wird gebeten, umgehend mitzuteilen, r. \Vier Mitglied des Arbeitskreises 
werden möchte, 2. wer an der vorgesehenen Tagung im Oktober I972 teilneh­
men wird, 3. welches Thema er aufgreifen und bearbeiten möchte. Die Mit­
teilungen werden erbeten an: 
Christoph Müller 
633 I Erda, Am Beerengraben ;: I 
Tel. 0 64 46 - 5 76 
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